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Tagesordnungspunkt  

Wohnbaulandkonzept 

hier: Verwendung der Familienförderungsbeträge  

 

Beschlussvorschlag  

Der Rat der Stadt Voerde stimmt den in der Drucksache 317 vorgeschlagenen 

Verwendungsregeln der Familienförderungsbeträge aufgrund von 

städtebaulichen Verträgen nach § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) - mit / 

ohne - Änderungen zu. 

 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung  

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23.06.2015 dem Mustervertrag für 

einfache Bebauungsplanverfahren zur Umsetzung des Wohnbaulandkonzeptes 

durch Beschluss zugestimmt (DS 240). 

 

  

Nach § 5 des Mustervertrages, der inzwischen auch praktisch umgesetzt 

werden konnte, ist vereinbart, dass der Antragsteller sich zur Förderung junger 

Familien durch Hinterlegung eines Familienförderungsbetrages (2,5 % des 

zukünftig relevanten Baulandwertes) bei der Stadt verpflichtet.  
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Durch dieses Vertragswerk stehen der Stadt entsprechende Finanzmittel zur 

Verfügung, die dann an den begünstigten Personenkreis (Familien / 

Lebensgemeinschaften mit mindestens 2 Kindern unterhalb des 10. 

Lebensjahres) zur Reduzierung des Grundstückskaufpreises anteilmäßig 

ausgezahlt werden (DS 240). Hierfür gilt eine Frist von 3 Jahren nach 

Inkrafttreten des jeweiligen Bebauungsplanes. 

 

Nach dem städtebaulichen Vertrag kann –sofern innerhalb des betroffenen 

Baugebietes kein Erwerber aus dem Kreis des begünstigten Personenkreises 

innerhalb der 3-Jahresfrist auftritt-, auch   

 

                                   „an anderer Stelle“ 

 

eine Förderung stattfinden.  

 

Hierdurch soll eine möglichst effektive Förderung für Familien oder 

Lebensgemeinschaften mit Kindern zwecks Erwerb eines Baugrundstückes im 

Stadtgebiet von Voerde unterstützt werden.  

 

Für diesen Fall sollte eine Handhabe beschlossen werden, wie mit den zur 

Verfügung stehenden Finanzmitteln sowie eventueller Anträge verfahren wird. 

 

1) Erwerb eines städtischen Baugrundstückes  

 

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates vom 23.06.2015 wird beim Erwerb 

eines städtischen Baugrundstückes eine Ermäßigung in Höhe von 1.000 € für 

jedes Kind unterhalb des 10. Lebensjahres auf den Grundstückskaufpreis 

gewährt. Insofern findet bereits eine Förderungsmöglichkeit statt, die sich auf 

den Erwerb städtischer Baugrundstücke bezieht. 

 

Auch der Erwerb von städtischen Grundstücksflächen ist als Grunderwerb „an 

anderer Stelle“ im Sinne der Familienförderung nach einem städtebaulichen 

Vertrag zu verstehen.  

Da jedoch eine Förderung aufgrund der bestehenden Regelungen des 

Stadtratsbeschlusses und durch die Finanzmittel aus den städtebaulichen 

Verträgen zu einer unzulässigen Subventionierung der städtischen Grundstücke 

führt, werden diese Mittel bei Erwerb städtischer Baugrundstücke nicht 

verwendet. 
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2) Erwerb eines Grundstückes von einem Drittanbieter 

Hierbei handelt es sich um Fälle, in denen nicht aus dem 

Baugrundstücksbereich des seinerzeitigen städtebaulichen Vertrages ein 

Baugrundstück innerhalb der 3 Jahresfrist erworben wird. Die Verwendung der 

Finanzmittel  für solche Fälle ist nach dem städtebaulichen Vertrag zulässig, um 

möglichst für den genannten Personenkreis den Erwerb eines Baugrundstückes 

im Stadtgebiet zumindest finanziell zu erleichtern. 

 

Da sich im Laufe der Zeit aus mehreren städtebaulichen Verträgen 

Einzahlungen ergeben könnten, die für die Förderung zum Erwerb eines 

bestimmten Grundstückes verwendet werden können, gilt es sicherzustellen, 

dass die Inanspruchnahme des Förderbetrages eine soziale Komponente 

beinhaltet. Hierbei sind Fallbeispiele bedeutsam, in denen Erwerber einen 

überproportionalen Grundstücksbereich erwerben und zudem durch die 

anteilige %-ige Flächenanrechnung einen hohen Förderbetrag erhalten würden. 

Deshalb sollte der Förderbetrag einen Betrag von insgesamt 1.000 € nicht 

übersteigen, auch wenn im Haushalt mehrere Kinder leben.  

 

Um eventuell aufkommende Ungerechtigkeiten zu vermeiden und eine 

möglichst einfache Handhabe zu gewährleisten, wird vorgeschlagen,  

 

je Antrag einen Betrag in Höhe von insgesamt 1.000 € zur Kaufpreisminderung 

auszuzahlen, sofern 

 

- ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, 

- bei Familien/Lebensgemeinschaften mindestens 2 Kinder bis zum 

vollendeten 10. Lebensjahr mit im Haushalt wohnen. 

 

 

Außerdem ist die Förderung mit der Verpflichtung verbunden, das zu 

errichtende Wohnhaus innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren –berechnet ab 

dem Tag der Förderungszahlung- zu errichten und selbst zu beziehen. 

Ansonsten besteht eine Rückzahlungsverpflichtung. Der Erwerb vorhandener 

Immobilien mit der Maßgabe des Selbstbezuges soll ebenfalls gefördert 

werden. 
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Der Förderantrag als solcher ist in einer Frist von längstens 1 Monat nach dem 

Tag der Kaufvertragsbeurkundung zu stellen; die Auszahlung des Betrages 

erfolgt nach der Umschreibung des Eigentums im Grundbuch.  

  

Grundsätzlich gilt, dass ein Rechtsanspruch auf Auszahlung nicht besteht, 

sondern dieses abhängig ist von den zur Verfügung stehenden Mitteln. 

 

Bei mehreren Anträgen gilt das Datum des Antragseingangs. 

 

Ausgeschlossen ist eine Förderung,   

 

 rückwirkend bei bereits erfolgten Grundstückskäufen, auch wenn die 

Grundvoraussetzung (2 Kinder mit nicht vollendetem 10. Lebensjahr) 

vorliegt, 

 bestehende Schwangerschaften werden bei der Berechnung der Anzahl 

der Kinder nicht berücksichtigt. 

 

 

  

H a a r m a n n  

 


